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— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung

über das Widerspruchsrecht nach § 36 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes 
„Widerspruch gegen die Übermittlung von Meldedaten an das Bundesamt 
für Wehrverwaltung“

Nach § 58 c des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deut-
sche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
Wehrverwaltung aufgrund § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis 
zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im nächsten Jahr volljährig werden:

1.  Familienname
2.  Vornamen
3.  gegenwärtige Anschrift

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen gemäß § 36 Abs. 2 
Bundesmeldegesetz widersprochen haben.

Widersprüche gegen die Übermittlung der Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr können schriftlich oder zur Nieder-
schrift bis zum 28. Februar 2019 bei der

Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel 
Einwohnermeldeamt 
Markt 1, 16798 Fürstenberg/Havel

eingelegt werden.

Fürstenberg/Havel, 01. Oktober 2018

Philipp
Bürgermeister

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der REGiO-Nord mbH vom 05.07.2018

Beschluss-Nr.: 03/2018
Die Gesellschafterversammlung der REGiO-Nord mbH stellt den Jahresab-
schluss der REGiO-Nord mbH zum 31.12.2016 fest
mit einer Bilanzsumme von 234.150,27 EUR
und einem Bilanzgewinn von 146.969,25 EUR.
Die Gesellschafterversammlung der REGiO-Nord mbH beschließt, den Bilanz-
gewinn von 146.969,25 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss-Nr.: 04/2018
Die Gesellschafterversammlung der REGiO-Nord mbH beschließt die Bestäti-
gung des Berichtes des Aufsichtsrates zum geprüften Jahresabschluss 2017.
Die Gesellschafterversammlung der REGiO-Nord mbH erteilt der Geschäfts-
führung und dem Aufsichtsrat der REGIO-Nord mbH für das Wirtschaftsjahr 
2017 Entlastung.

— Ende des Amtsblattes für die Stadt Fürstenberg (Havel) —

Der Jahresabschluss 2017 der REGiO-Nord mbH einschließlich des Anhanges liegt in der Zeit vom 08. Oktober 2018 bis 15. Oktober 2018 während der Ge-
schäftszeiten nach telefonischer Rücksprache bei der REGiO-Nord mbH in 16775 Gransee, Baustraße 56 zur allgemeinen Einsichtnahme aus.


